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1. Protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung 

Das Protokoll der letzten Einwohner-Gemeindeversammlung vom Freitag, 24. November 2023 

wurde von der Gemeindekanzlei verfasst. 

Das Protokoll wurde von der Finanzkommission geprüft und kann während der Aktenauflage 

auch auf der Homepage https://www.ruefenach.ch/behoerden/gemeindeversammlung/ ein-

gesehen oder bei der Gemeindekanzlei in Papierform bezogen werden. 

Wichtiges aus der Versammlung vom 24. November 2023 

• Der Voranschlag 2024 mit einem Steuerfuss von 118% wurde verabschiedet. 

 

 

Antrag: Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2023 sei zu 

genehmigen. 

https://www.ruefenach.ch/behoerden/gemeindeversammlung/
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2. Rechenschaftsbericht 2024 

Der Bericht gibt einen Überblick über die Aktivitäten sowie die Umsetzung von Massnahmen in 

der Gemeinde. Die Details sind dem ausführlichen Bericht zu entnehmen. Dieser steht zum 

Download auf der Homepage bereit oder kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 

 

Antrag: Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2024 des Gemeinderates.  
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3. Jahresrechnung 2023 

Die Erfolgsrechnung 2023 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 220'352 ab, der dem Konto Jahresergebnis belastet wird. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss 

von CHF 79'900. Die Rechnung schliesst also um CHF 140'452 schlechter ab. 

Der schlechtere Abschluss ist vor allem auf die Mindereinnahmen bei den Einkommens- und Ver-

mögenssteuern zurückzuführen (CHF 86'100). Auch die Steuern der juristischen Personen liegt CHF 

15'500 tiefer als budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern sind sehr schwierig zu budgetieren. Es re-

sultierten Mindereinnahmen von CHF 38'850. 

Die Details zur Rechnung 2023 stehen während der Auflagefrist der Gemeindeversammlungsakten als 

Download zur Verfügung (www.ruefenach.ch). 

Übersicht Ergebnisse Rechnung 2023 

 

 

Die ausführliche Rechnung mit dem Vergleich mit den Vorjahreszahlen kann bei der Gemein-

dekanzlei bezogen oder auf der Homepage eingesehen werden. 

Antrag:  Die Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde Rüfenach sei zu genehmigen. 

http://www.ruefenach.ch/
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4. Kreditabrechnung Wasserleitung ab Reservoir Mühleweiher mit einer 

Kreditunterschreitung von CHF 133'733.10 

Verpflichtungskredit / Beschluss GV 27.11.2020 CHF 255'000.00 

Bruttoanlagekosten inkl. MWSt CHF 121'266.90 

Kreditunterschreitung 52,4% CHF - 133'733.10 

 

 

Erläuterung zur Kreditunterschreitung 

• Die Bauunternehmung war bereits vor Ort, was die Installationspauschale sehr gering 

ausfallen liess 

• Da im betroffenen Projektperimeter die Strasse aufgrund des Projektes Mühleweiher instand 

gestellt werden musste, wurde ein Teil der Kosten über das Projekt Mühleweiher der IBB Ener-

gie AG getragen. 

• Aufgrund der hohen Bausumme des Projektes Mühleweiher, haben wir von guten Konditio-

nen der Bauunternehmung profitiert. Zusätzlich führte der Fakt, dass die Erne AG bereits vor 

Ort war und diesen Zusatzauftrag somit ausführen wollte, zu einem attraktiven Angebot.  

• Durch eine Direktvergabe der Leistung konventioneller Tiefbau (Erne AG), sowie das zusätz-

lich vereinfachte Ausschreibungsverfahren bei den Leistungen konventioneller Tiefbau, gra-

benloser Leitungsbau und der Rohrlegearbeiten konnte eine Kostenersparnis in den plan-

erischen Leistungen erreicht werden. Dies da die betroffenen Unternehmen ohne 

Ausschreibung auf der Grundlage der Baupläne offerierten, somit entfiel ein Grossteil des 

Ausschreibungs- und Vergabeprozesses. 

 

Antrag: Die Kreditabrechnung mit einer Kreditunterschreitung von CHF 133'733.10 (52,4%) für 

den Neubau der Wasserleitung ab Reservoir Mühleweiher sei zu genehmigen. 
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5. Kreditabrechnung «Masterplan» 

Die Gemeindeversammlung vom 29.11.2019 hat einen Verpflichtungskredit für die Master-

planung des Ortskerns Rüfenach. Dieses Planung bildete Grundlage für die Erarbeitung der 

neuen Bau- und Nutzungsordnung. 

Verpflichtungskredit / Beschluss GV 29.11.2019 CHF 35'000.00 

Bruttoanlagekosten CHF 42'681.05 

Kreditüberschreitung 21.9% CHF 7'681.05 

 

Da die Einwohnerschaft sich im Mitwirkungsverfahren rege eingebracht hat, waren auf dieser 

Seite mehr Aufwand für Gespräche und Anpassungen aufgrund der Mitwirkungseingaben 

nötig. Diese Kosten lassen sich in Planungsverfahren nur schwer voraussagen, da im Voraus 

nicht abgeschätzt werden kann, wie intensiv sich die Bevölkerung einbringt. 

 

 

Antrag: Genehmigung der Kreditabrechnung Masterplan mit einer Kreditüberschreibung 

von CHF 7'681.05 
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6. Nachtragskredit in der Höhe von CH 42'500.00 zum Budget 2024 Um-

bau Schulräume; Gutheissung und Abrechnung 

An der Gemeindeversammlung vom 23. November 2023 wurde über die notwendigen Um-

bauarbeiten für die Integration, von Hort und Mittagstisch in die Schulräume informiert.  

Der notwendige Betrag wurde damals in der Grössenordnung von CHF 50'000.00 bis CHF 

80'000.00 eingeordnet. 

Wie an der GV vom November 2023 erläutert, ist für diesen Betrag im Budget 2024 kein Betrag 

vorgesehen. Mit der Finanzkommission wurde das Vorgehen abgesprochen.  

 

Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen und die Rechnungen liegen vor.  

Es waren Ausgaben in der Höhe von CHF 40’500.00 nötig, um die Räume herzurichten. Es war un-

serseits nicht nötig, Mobiliar zu beschaffen. 

 

Antrag  Der Nachtragskredit zum Budget 2024 in der Höhe von CHF 42'500.00 inkl. MWST für 

die Umbauarbeiten an diversen Schulräumen für die Einrichtung der Tagesstruktur 

sei gutzuheissen. 
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7. Erneuerung bestehende IT-Infrastruktur Schule, Verpflichtungskredit 

CHF 145'500.00 inkl. MWST 

Die IT-Infrastruktur vermag den Anforderungen an eine moderne Schule nicht mehr zu genügen. 

Es stehen den Schülern in den Klassenzimmern ältere PC zur Verfügung. Zudem verfügen die Klas-

senzimmer je über eine Anzahl Samsung-Pads. Diese Geräte sind 5 Jahre alt. Ebenso muss die 

Serverinfrastruktur sowie die Präsentationsperipherie in den Schulzimmern erneuert werden. 

Für die Erneuerung der Infrastruktur wurde in Zusammenarbeit mit der Letec IT Solutions ein 

Beschaffungskonzepts auf Basis der bestehenden Infrastruktur und der Anforderungen gemäss 

Lehrplan 21 ausgearbeitet. 

Die Erneuerung der Infrastruktur ist in 2 Etappen vorgesehen (2024-2025 und 2026-2028).  

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der bestehenden IT-Infrastruktur belaufen sich auf CHF 

145'500.00 inkl. MWST. Die jährlich wiederkehrenden Kosten werden im Rahmen des ordentlichen 

Budgets gedeckt.  

Erweiterungen der IT-Infrastruktur sind separat zu planen und zu genehmigen. 

 

Ausführungen 

Die IT-Infrastruktur der Schule Rüfenach ist im Durchschnitt 10 Jahre alt. Es wurde damals eine 

Beschaffung von einzelnen Geräten vorgenommen und im Laufe der Jahre punktuell ergänzt. Ein 

konkretes Beschaffungskonzept hat gefehlt. 

In Zusammenarbeit mit der Firma LETEC wurde ein IT-Konzept erstellt, welches die Beschaffung 

und den Unterhalt der Geräte der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen und der Infra-

struktur in den Schulzimmern darstellt. 

Zustätzlich wurde ein pädagogisches IT-Konzept erstellt, welches die Nutzung und Anwendung 

von Geräten im Schulbetrieb gemäss Lehrplan 21 aufzeigt. 

Die bestehende Infrastruktur an den Gebäude (Netzwerk und WLAN) wurde ebenfalls laufend 

ausgebaut und stellt sich im Moment als Flickwerk dar. Die Gefahr besteht, dass die Leistung der 

hausinternen Infrastruktur für die gesteigerten Bedürfnisse der SchülerInnen und Schüler, mit mo-

dernen Geräten zu arbeiten, nicht ausreicht. Auch hier drängen sich Anpassungen auf. Diese 

Ausgaben warden nicht über den beantragten Kredit gedeckt (Gebäudeunterhalt). 

 

Die zeitgemässe Einrichtung einer Schule hat auch mit Standortattraktivität zu tun. Mit der Erneu-

erung der Infrastruktur soll die Attraktivität der Schule Rüfenach sowohl für Eltern und Kinder wie 

auch für Lehrpersonen gesteigert warden. Die Schule Rüfenach soll ein Ort sein, an dem man mit 

zeitgemässen Mitteln gerne lehrt und lernt. 

 

 

Antrag:  Der Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 145'500.00 inkl. MWST für die Erneuerung 

der bestehenden IT-Infrastruktur der Schule Rüfenach sei gutzuheissen. 
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8. Familienergänzende Kinderbetreuung in Rüfenach 

Ausgangslage 

Das Kantonale Kinderbetreuungsgesetz verpflichtet die Gemeinden, den Zugang zu einem be-

darfsgerechten Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung sicherzustellen. Es konnte 

eine Zusammenarbeit mit dem Taztelwurm Lauffohr gefunden werden. Der Tatzelwurm ist in die 

Strukturen der kath. Kirche Brugg eingebettet und betreibt seit vielen Jahren mit grossem Erfolg 

eine Kita/Hort in Lauffohr. 

Die Möglichkeit, in den Räumen der Schule Hort und Mittagstisch anzubieten, erachtet der Ge-

meinderat als grossen Standortvorteil für unsere Gemeinde und trägt zur Attraktivität der Ge-

meinde bei. Die Zuzsammenarbeit mit den Nachbargemeinden zu diesem Projekt wird gesucht.  

Es ist unvermeidbar, dass die ersten Betriebsjahre eines solchen Angebotes nicht kosten-

deckend sein werden. 

 

8.1 Anschubfinanzieurng Tagesstruktur in Rüfenach 

Der Beitrag der Gemeinde Rüfenach für den Betriebsaufbau soll in Form einer Anschubfinanzier-

ung erfolgen. Dafür ist ein Verzicht auf die vertraglich vereinbarten Mietzinseinnahmen von CHF 

1'712.50/Monat (CHF 41'100.00 für 2 Jahre) vorgesehen. 

Es ist vorgesehen, den Betrieb als Pilotversuch für 2 Jahre einzurichten und wie folgt zu finan-

zieren: 

Voraussichtliche Bruttoausgaben Betriebsjahr 2024/2025 CHF 90'000.00 

Anschubfinanzierung/Mietzinserlass CHF 20'550.00 

Total Verpflichtungen brutto für Betriebsjahr  CHF 110'550.00 

Erwartete Einnahmen (Stand 07.05.2024) CHF 57'500.00 

Ausgabenüberschuss zum aktuellen Zeitpunkt netto CHF 52'950.00 

Bundesbeiträge  CHF noch offen 

 

Die Finanzierung des Pilotbetriebes (Finanzierung Ausgabenüberschuss) der ersten 2 Be-

triebsjahre soll von der Einwohnergemeinde Rüfenach und der kath. Kirchgemeinde Brugg ge-

meinsam erfolgen im Verhältnis 80:20 erfolgen. 

 

Das Decken des Ausgabenüberschusses während der Pilotphase soll nach dem erwähnten 

Schlüssel erfolgen. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Beurteilung der Erfolgsaussichten erfolgen. 

 

Für den Betrieb der Tagesstruktur durch die Gemeinde werden beim Bund Beiträge beantragt. 

Ob und in welcher Höhe diese Beiträge anfallen wird nach Ablauf des ersten Betriebsjahres erö-

ffnet. 

 

 

 

Antrag 8.1: Für die Finanzierung des Pilotbetriebs (Finanzierung Ausgabenüberschuss) der Tages-

strukturen in Rüfenach soll ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 221’000.00 gutzu-

heissen. 
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8.2 Zuschuss Mittagstisch für Kinder aus Rüfenach 

In den Tagesstrukturen wird ebenfalls ein Mittagstisch angeboten. Die Eltern tragen die Kosten 

selbst. Eine finanzielle Unterstützung des Mittagstisches ist zeitgemäss und in groben Zügen im 

Elternbeitragsreglement der Gemeinde Rüfenach vorgesehen. Die Kosten sind üblicherweise 

über das ordentliche Budget zu decken. Mit einem Beitrag von CHF 10.00/Kind und Mahlzeit 

kann ein Beitrag an die Kosten geleistet werden.  

Dazu ist ein Grundsatzentscheid zu fällen. Die Kosten sollen über das ordentliche Budget getra-

gen warden. 

Es war nicht vorgesehen, dass im Jahr 2024 wieder ein Mittagstisch angeboten wird.  

Im Kalenderjahr 2024 (18 Schulwochen) würde das, ausgehend von 10 Kindern an 5 Tagen, 

kalkulatorische Kosten von CHF 9'000.00 ausmachen. Wie hoch die Beiträge effektiv ausfallen 

werden, hängt von der Anzahl Kinder ab. Diese Ausgaben sind nicht budgetiert. Entsprechend 

soll ein Nachtragskredit zum Budget 2024 den nötigen Betrag gutheissen. 

Künftig sollen die Kosten im ordentlichen Budget genehmigt werden 

 

 

Antrag 8.2: Der Mittagstisch für Kinder aus Rüfenach ist ab 01.08.2024 mit CHF 10.00 pro Kind 

und Mahlzeit zu unterstützen. Für das Jahr 2024 sei der notwendige Betrag im Rah-

men eines Nachtragskredits zum Budget 2024 zu genehmigen. In den Folgejahren 

wird der Betrag ordentlich budgetiert. 

 

 



 

 

9. Verschiedenes und Umfrage 

An dieser Stelle informiert der Gemeinderat aus den einzelnen Ressorts. 

 

 


